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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 11 Okt. i8oo. Zweytes Quartal. Den l 9 Vendemiäre IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück. 156, das zweyte Quartal des

neuen S ch >v. Republikaners zu Ende geht,

so sind die Abonnementen ersucht, wann sie die Fort-
setzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
nement für das dritte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit 5 Fr. postfre» ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um bcygesezte
Preise zu haben sind -

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zn « Fr.
Suppléaient dazu - Fr.
Neues helvetisches TaMatt, - Bande, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blait, 1 Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner Quartal 1 und - jedes

zu 4 Fr.
Die Lücke», die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Supplementheftcn nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup
plemcnte gefunden hat. Mai, pránumemt für das erste Heft
mit 3 Fr. bey den Herausgebern oder bei? I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind btSdabin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
daSjcnig'e zum ersten Band des Tagblatts erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Voll ziehungs- Rath.
Beschluß vom 7. Okt.

Der Vostz. Rath — in Betrachtung, daß der Auf.
enthalt der zweyte» fränkischen Reserve - Armee in Hcl>

vetien eine allgemeine Maßregel zu Vertheilung der Un-

kosten, welche durch die daherigen Lieferungen, wenn
auch nur Vorschußweise, veranlaßt.werden, durchaus
nothwendig macht;

I» Betrachtung, daß diese Vertheilung nur denn-

zumahl auf eine billige und den Vcrmöqensumständen
angemessene Weise sich vornehmen läßt, weiln die Con-

tingente sowohl der etnzàu Gemeinden als der gesamm-
>'

'

>- '' '

ten Cantone statt in Naturalien vielmehr in Geld ab.
gefodert werden;

Ferner in Betrachtung, daß alle Naturallieftrungen,
die nicht am Orte des Verbrauchs selbst gemacht wor.
den, für die Gemeinden ohne Vergleichung theurer zu
stehen kommen, als wenn ste den Werth derselben durch
Geldbeyträge ersetzen;

Zufolge der durch das Gesetz vom iten Apr. i8->s
erhaltene» Vollmacht, und nach Anhörung des Ministers
der innern Angelegenheiten —

beschließt:
1. Das Verhältniß, in dem die verschiedenen Cantone

zu den für die fränkischen Truppen ergehenden Re-
quisitions-Unkosten beyzutragen haben, ist folgen.
dermasscn festgesezt:

Argau trägt bey: 1 2/; Theile.
Baden 2 1/2 —
Basel 6 l/6 —
Bern '7

6
-/; -l/6 -Freyburg

Leman 14 -/k —
Linth ;

6
l/2 —
l/6 -Luzern

Oberland Z 1/2 —
Schaffhausen 2 l/z —.
Säntis y

;
l/l2

Solothurn
Thurgau 4 T/I-
Waldsiätten Z l/2 --
Zürich 14 l/l2 —

Zusammen 100 — —
2. Jede Vcrwaltungskammer wird bis auf weitere

Verfügung für die in ihrem Cantone befindlichen
Truppen den Dienst entweder durch eigene Ange.
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stellte oder durch Munizixalitäten der Gemeinden,

wo dieselben stalio.iitt sind, besorgen l.uftn.

Z. Zur Bcstreinii'g ter dàriaen Unt> t.u wird sie

eine verhältnißmäßige Vermögenssteuer von den

Einwohnern ihres Cantons erbebe''..

4. Sie wird regelmäßig alle e 4. Tage die B-ms für
die während tn'stm Zeiträume i > ihrem Eantene

gemachten Licftrunqen « ei.isunmein, darüber nach

Vorschrift ein Bordereau abfassen, und dass'-e nebst

den dazn gehörigen Belegen an den helvetischen

Ordonatcur den der Rcftrv: - Armee gelang.-» lassen.

5. In dem ersten Bordereau werden alle seit dem

Emtritte der Zwcvw! Reserve « Armee « auch vor
der Erscheinung dieses Beschlusses, auf Unkosten der

Gemeinden gemachte» Lieferungen innbegriffeu seyn.

6. Die Lieferungspreise werden nach dem Mittclschlage
jedes Cantons, auf den Lorschlag der Verwal-
tungskammcr, von dem helvetischen Ordonnateur
festgesezt und dem Minister der innern Angelegen-

Heiken zur Genehmigung mitgetheilt werden.

7. Wenn die Bordereau's von dem Ordonnateur un.
tersucht und richtig gefunden worden sind so wird
derselbe diejenigen Cantone, die mehr als ihr Con.

tingent geliefert haben, vermittelst der Geldbeyträge
der übrigen Cantone die weniger geliefert haben,

für ihre Vorschüsse entschädigen.

8. Diejenigen Summen, welche die Regierung zur
Erleichterung des Dienstes in den benölhigsten Gc°

genden unmittelbar wird hergeben können, sollen

von dem Betrage der zu vertheilenden Lieferungs-
Kosten abgezogen werden.

9. So wie die Bezahlung der Lieferungen auf die

eine oder andere Weift vcn Seite der fränkischen

Regierung erfolgt, soll der Betrag in dem nem.

lichen Verhältnisse,, das für die Lieferungen selbst

»ssestgeftzt worden, unter die verschiedenen Cantone

vertheilt werden.

10. Der Minister der innern Angelegenheiten ist beauss

tragt, über die Vollziehung dieses Beschlusses zu

wachen.

Gesetzgebender Rath 8. Okt.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pctitionenconunißion.)

Die Commißion glaubt, der Beschluß des is. Juli sey

wirklich einsweilen suspendirt und die Gesetzgebung werde

dieMiUhciiung des von der Vollziehung erbetccnen Be.

riehts, den betreffenden Parthenen nicht verhalten. Indes.
se» schlägt st.' vor, diese Vorsieaung der Temftud Seeberg
der Vekftehung zuzuweisen, mit der Einladung fallS
die Vogzi-.hlmg nicht hinlängliche Beweggründe finde,
den Beschluß von, n. Juli zurückzunehmen ihren
dießortigt.» Bericht der GG. mit Beförderung einzu.
senden.

6. Ein durch mehrere Ordnung, Rahe und Recht
athmende Produkte bereits bekannter veeehrnngswüe.
dizcr, Geistlicher B- Pfarrer'WyS von Buchsee, sen.
del Ihnen, nebst einer verbindlichen Zuschrift, Bürger
GefttzZ-drr, vollständige Proaekte zu Dekrete», die sich
durch Fleuß, Scharfsinn und gründliche Cachkeuntniß
auszeichnen, als a) unter Bcybiegung einiger Exem.
place sei. er rühmlich bekannten stigschnst über die
landsverderblichen folgen der Schcnkfreyheir, einen
Plan über Wirthschafts, und Brodverkaufspoljzey;
d) einen Plan zu Beziehung der Hintersäßgelder um
solche zum Unterhalt der Armen und Bestreitung der
Munizipalitätsausgaben zu verwenden ; c) eine erfrischte
Verordnung zu Anlegung der Heimacsscheine. Eine
Maßregel, die einzig den Zweck erzielen kann, das
Herumwandeln des liederlichen Gestndels zu hindern,
und in der Schweiz jeder Gemeinde in ihrem Schooß
die ehmaiige Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. —
Werden an die Polizeycommißlon gewiesen.

7. Bürger der Gemeinde Bürtigny, Cant. Leman,
verlangen unentgeldliche Abschaffung der Zchnden und
Psdenzinse. — Wird bey Seile gelegt.

L. Die Munizipalirät Bertschiken im Cwnt. Zürich,
in Verbindung mit 9 theils Distriktsstattha'.tern, theils
Gerichtspräsidenten, die die Petition mit unterschrieben,
nachdem sie einen Vorhang über die Vorfälle des?ten
und 8leu Augusts ziehen wollen, und ungeachtet sie

in dem gesetzgebenden Rath nicht mehr ihre geliebten
Volisreprestntan en erkennen können, wollen dennoch
nicht glauben, daß diese Umänderung dahin zwecke, dem
Volk seine Souverainitätsrcchte wieder zu entziehen,
und wenden sich demnach an uns, um uns 1) aufzu.
fodcrn, in möglichst kmzer Frist durch eine ncue Con»

siitution dem Volk Beweift zu geben, daß wir den

Federalism von Herzen hassen und uns zu den Grund,
sätzen der Einheit und des representative» Systen 6

bekennen; a) theilen sie dem gesetzgebenden Rath ihre
Gedanken über ein Finanzsystem und die Einführung
einer Territorialabgabe, nut, und beschweren sich über
das Drückende der Handändenmgsgebühr. ;) Endlich
und vorzüglich dann, machen sie Bemerkungen über den
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Loskauf der Zehndcn und Bodenzinst, die sie, besonders

die Zehndcu als gegen das Nalur. und Mcnfchenrccht
streitend, als einen Dicbstal an den! Fleiß des Land»

manns, so wie auch als der Cuiwr nachrheilig dar-
stellen und demzufolge ricstlben ohne Entschädigung

gegen den Staat abgeschatt wissen wolle.
Wird an die Finanz - Commißion gewiesen.

(Die Fvrrs. folgt.)

Kleine Schriften.
Reden bey der feierlichen Einsetzung

des E r z i e h u n g s r a l h c s und der SchuI-
inspeklvren des Cantons Sentis.
G 5 Y al t en M an t a g s den z te» Merz
1800. Nebst einer kurz.cn Biographie
des schnell verstorbenen Bürger Er-
zichungsralhs Jo h. Joach. Girt a n-
n er. 8. St. Gallen d. Hausknecht.
i8oo. S. 55.

Die Reden, die uns diese Sammlung aufbewahrt,
sind alle sehr zweckmäßig und machen ihren Verfassern
Ehre. Erst findet man die Anrede deS Reg. Statt-
Halter Bolt; hernach jene des Administrator H a utli
«US fträfident des ErziehungsratheS, der hauptsächlich
darttul, wie grundlos das Gerücht sey „als ob der
Erziehüngsrath der Religion gefährlich werden könnte,
Zamuchung, die von Schlechtgcsinntcn ausgebreitet,
v n Schwachen aber allzuleicht aufgenommen werden
könnte. " Hierauf folgt die ausführliche Rede des

Erz. Rath Grob, aus der wir ein paar Stellen
aushcben:

» Unsre einzige grosse Angelegenheit besteht jezt darin,
daß wir diejenige Parthey ergreifen, welche den Um-
standen, in die uns die Vorsehung hat kommen lassen,

angemessen, und von welcher das meiste Gute >ur die

Zukunft für uns und unsre Nachkommen zu hoffen ist.
Entweder wir müssen eine neue Verfassung, durch
welche Recht und Freyheit, die Ehre und Würde der
Nation gerettet und gesichert w:rd, zu gründen und
zu behaupten suchen, was freylich noch viel Anstren-
gung und Mühe kostet ; oder wir müssen uns fremder
Herrschaft preisgeben, in welchem Fast alle jene kleinen
und eigennützigen Seelen, denen jedes Opfer für ein
freyes Vaterland zu groß dünkt, sich am Ende schreck-
»ich gctäuschGhen würden: Noch jede freye und edle

Nation hat der Freyheit grosse Opfer bringen, und
sich dadurch ihrer werth machen müssen; aber auch
jeder Nation ist d«e Selavece» mrendlich theurer zu ste.
Heu gekommen, als sie pis FreyiM jemals gekostet ha,
den würde. Die Erschütterungen und der Sturm der
Revolution; der Kampf der Meinungeis Leiden,
schasten, das Geräusch und tos Ungemach des

ges, das alles geht vorüber; auch jene kläglichen,
von so maumgsakiger Noth ausgepreßten Jammertöne,
welche man jczi von allen Kecken höret, werden vcr,
hallen; aber das System sowvifi der despotischen Herr-
sêl als ei» r freyen VerfaAng bleibt: Was jezt
geschiehet, cicheyeldet für die kommenden Jahrhunderte
was wir jczc wählen und thun, wählen und thun wir
süx die künftige» Geschlechter. ^

„Wir können jezt nichts grösseres wünschen, als
daß diejenigen Männer, denen der Beruf zu Theil »vor,
den ist, für unser Vaterland eine Staalsverfassung zu-
mtwerfen, sich den höchsten Zweck vorsetzen, der nur
immer erreichbar ist, und dieser kann kein anderem seyn'
als — Cultur der Menschheit. Wir können
nichts grösseres wünschen, als daß diese Männer nicht
bloß einzelne Bürger, sonderst das ganze Volk; nichts
bloß das gegenwärtige, sondern auch die künftigen Ge-
schlechter; nicht bloß ihre Mitbürger und derselben
Nachkommen, sondern in derselben die Menschh eich
ins Auge fassen, und durch alles was sie in ihren Ent,
wurf aufnehmen, die V e r v o l l k o m m n u n A dàssel,-
den zu beförden suchen. Wohlseyn und Freyheit sind
freylich grosse und wichtige Vortheile, aber es ist jezt
nur von der H a u ptsache die Rede, und es ist nicht"
die Hauptsache, daß ein Volk frey und glücklich sey.

Ach.' daS ist eben der grosse Fehler, daß gauze Völker-
und einzelne Menschen ftcy und glückselig werdeck wol-
len, ohne sich viel darum zw bekümmern, weiser und
sittlich besser, oder was eben so viel ist, der Freyheit
und Glückseligkeit fàh i g undwürd ig zu werden ch
das heißt eben die Hauptsache hintansetzen und doch
nach etwas streben, was bloß eine Folge der Hanoi-
fache seyn kann: Es gilt vornemlich in dieser Abficht,
was der gröste Menschenlàr gesagt hat — Eines
ist n v t h w e n d i g — Ohne dieß einzig Nothwendige
sind alle Bemühungen und Anstalten, Menschen frey
und glücklich zu machen vergeblich, täuschende Hirn»-
geburten und grundlose Luftgebäude. "

» Wahre Freyheit und Glückseligkeit können'mwch
wie Früchte aus dem Saamen, aus vernünftigem Den^
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